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Beschlussübersicht 
(Beschlussvorlage mit den bisherigen Beratungsergebnissen) 

 

Beschlussvorlage 
Gemeinde Bad Kleinen 
 
Federführend: 
Bauamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Aktenzeichen: 
Datum: 
Einreicher: 

VO/GV08/2010-584 
öffentlich 
 
25.05.2010 
Bürgermeister 

Stellungnahme zum Neubau eines Radweges an der B 106 zwischen 
Knoten L 031 und Groß Stieten 

Beratungsfolge: 

Beratung Ö / N Datum Gremium 

Ö 16.06.2010 Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen  
Ö 30.06.2010 Gemeindevertretung Bad Kleinen  

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Bad Kleinen stimmt dem Neubau eines Radweges an der B 106 
zwischen Knoten L 031 und Groß Stieten zu. Sie hat keine Hinweise oder Bedenken. 
 
 
Sachverhalt: 
Das Straßenbauamt Schwerin plant entlang der B 106 zwischen dem Knoten mit der 
Landesstraße L 031 und Groß Stieten den Neubau eines 2,50 m breiten bituminösen 
Radweges. Dabei ist vorgesehen, den Radweg auf westlicher Bundesstraßenseite hinter 
Fahrbahngraben und Baumbestand anzuordnen (s. Anlage). 
 
 
 
 
Anlage/n: 

- Übersichtslageplan 
 
 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums  

Davon besetzte Mandate  

Davon anwesend  

Davon Ja- Stimmen  

Davon Nein- Stimmen  

Davon Stimmenthaltungen  

Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V  
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Beschlüsse: 

30.06.2010 Gemeindevertretung Bad Kleinen 
SI/08/GV08-40 Sitzung der Gemeindevertretung Bad Kleinen 

 
 
 
 
 
16.06.2010 Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und 

Umwelt Bad Kleinen 
SI/08/BauA-07 Sitzung des Ausschusses für Bau-, 

Verkehrsangelegenheiten und Umwelt 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Bad Kleinen stimmt dem Neubau eines Radweges an der B 106 
zwischen Knoten L 031 und Groß Stieten zu. Sie hat keine Hinweise oder Bedenken. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 9 
davon besetzte Mandate: 9 
davon Anwesende: 8 
Ja- Stimmen: 8 
Nein- Stimmen: - 
Stimmenthaltungen: - 
Befangenheit nach § 24 KV M-V: - 
 
 
 
 
 


